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Neues helv eti
^Fortsetzung des schwel

Herausgegeben von Escher und l

«and l.

Gesezgebuug.
Senat, 27. Iul.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Crauers Antrag.)

In Erwägung, daß es den Stellvertretern des
Volks obliegt, demselben die Ausübung seiner Rechte
und den daher fliessendcn vollen Genuß der Frei-
heit und Gleichheit nicht langer wegen kleinlichen
Rükstchten aus Furcht oder Gleichgültigkeit zu cm-
ziehen;

In Erwägung endlich, daß die Stellvertreter
des Volks gehalten sind, dasselbe anzufragen,
wenn Umstände eintreten, die neue Vollmachten
erfodern;

hat der Senat, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:Es soll dem souveraine» Volk bei den nächsten

UrVersammlungen vorgeschlagen werden, den 106.
Constitution fur das erste mal auf folgende

Weise abzuändern.
Der Senat wird in so kurzer Zeit, als möglich,

die nöthigen Abänderungen der Constitution, ohne
jedoch die Grundlage derselben, als: Freiheit,Untheilbarkeit, kurz, ohne die repräsentative
Volksregierung zu verletzen, dekretiren. Die ge-
faßten Beschlusse werden ohne ein zweites Dekret
dem grossen Rath sogleich zur Annahme oder Ver-
werfung vorgelegt, und wmn sie von semselben
angenommen, dem Volk, so bald es die Umstände
erlauben, zur Annahme oder Verwerfung zugeschikt.

Luthi v. S°l. erklärt, daß diese Zusätze auf
keine Weise als Arbeit der Commission, die sich
nicht mehr versammelt hat, angesehen werden kön-
neu. Als Ordnungsmskion bringt er in Erinne-
rung, daß nicht Abänderung des i°6. Art. der
Constitution, sondern eine ausserordentliche Bcvoli-
îl^Atgung dem Volke, jezt und in der kurz mög-
«cyken Zeit Constitutionsabänderungen vorschlagen
»u dürfen, war, was die Commission vorschlug,
und daß die Majorität von der Minorität nur
darin abweicht, daß, ehe sie diese Bew.lnachci»

sches T a g l a l r.
erischeu Republikaner

fteri, Mitgî. der gesetzg. Räthe.

i- Bern, g. Aug. 1799. (16. Thermid. VII.)

gung verlangt, sie erst wissen will, was für Ab-
änderungsvorschlage sollen und werden angenom-
men werde».

Crauer glaubt, die Minorität habe sich allem
versammeln, und für sich handeln können.

Lang hält den Vorschlag der Minorität für
unnüz und gefährlich; gefährlich, weil die Arbeit
der Abänderungen kaum angefangen ist; nnnüz,
weil, bis die Republik von Feinden gereinigt seyn

wird, das Volk nicht zu Annahme einer abgeän-
dertm Verfassung besammelt werden kann. Er
theilt Murets Besorgnisse; die Gemüther sind noch
nick? k ir die neue Ordnung der Dinge vereinigt;
— ffeMnd getheilt und gespannt — und man wollte
nun dlewn neuen revolutionären Schritt wagen —
dàr Folge ohne Zweifel Zerstörung der Einheit
und oer revräsentativen Verfassung Helveticas wäre!
Der 1--6. Art. der Constitution ist übrigend keines-

wegs freiheitsmörderisch; er hat auch seine gute
Seite; der zu leichten Veränderlichkeit in den Ver-
fassungen, zumal neuer Staaten, muß vorgebogen
werdeii.

Lafle stiere kann weder der Majorität noch de?

Minorität beipstichten; doch nähert er sich mehr
jener; wir sollen an den Abänderungen der Consti-
tution unausgesezt arbeiten, sie auch vom grossen

Rath berathen lassen; den 106. Art. sollen wir
aber nicht aufheben, er ist ein nothwendiges Si-
cherungsmittel für unsere Verfassung. Wenn das
Ganze durch Einstimmung und Zusammentritt aller
drei höchsten Gewalten wird angenommen sty»,
dann kann nicht Aufhebung, aber Entstellung
(Suspension) des iM. Art. für die nächsten Ver-
sammlungen, für einen Moment also nur, vorge-
schlagen werden. Er wünscht, daß die Commis-
sion ein neues Gutachten in diesem Sinne vorlege-

Psuffer. Welches können die Folgen seyn,
wenn das gesetzgebende Corps in Betreff des ros.
Art. einen Beschluß abfaßt, bevor es über die

Veränderungen, die es in der Constitution treffen
will übereingekommen ist, und weiches die Folgen,
wenn es erst diese Veränderungen discuticrt, bestimmt,
und dann nachher erst dt? Frage über den ivs. Pgr.



erörtert, nemîich, ob die verabredeten Verändern»-
gen vor ober erst nach Verfluß der üinf Jahre
der Sanction des Voltes vorgelegt werden dürfen/

Wenn man die Frage »der den r»6. Par.
schon entscheidet, bevor man «der die dem Wolke
vorzuschlagenden Abänderungen in der Constitution
übereingekommen ist, so sehe ich den Feinden der ei- ^

neu und untyeilbaren representativ-demokratischen '

Verfassung für Machinationen aller Art Thür und
Thor geöffnet, den» wenn diese Frage izt schon cm-
schieden wird, so weiß man bestimmt, man weiß
gewiß, daß man dem Volke Abänderungen in der
Constitution bald antragen werde, dann sagt man
dem Volk indem einen Theil der Republik: begehrt
enere alle reine demokratische Verfassung wieder, er-
kläret euch, ihr wollet keine andere Abänderungen an-
nehmen, als die in diesem Sinn, nemlich in der

Wüdcrhcrstetung der auen Regierungcfonn getroffen
seyen: in dem andere» Theil der Republik wird man
dem Volk das Gluck und die Ruhe der alten Ordnung
der Dinge, und dicjtzigen Uebel, die zufällig mit
der neuen Verfassung verbunden sind, als uninit-
tel bare Wartungen derselben vorspiegeln. Alle
Gefühle, alle Gesinnungen, die ganze Anhang-
lichkcit des Volkes an das gewohnic, an das alle,
welche bei einem noch nngebnduen Volke so viel
unwiderstehliche Kraft haben, mit so vielen Emire-
rungen assocut sind, werden auss neue rege werde»,
und könnet Ihr, Br. S. zumahl unter tun Ein-
fluß englischen Goldes, die Mitklingen davon auf
die Sicherheit, den Bestand der einen und lmthei.da-
rcn repräsentativen Regierungsform berechnen d Hin-
gegen wenn Ihr tic Frage über den tos Paragr.
entscheidet, erst n a ch d cm die zu treffenden Abän-
dcningen der Constitution in beiden Räthen dcdatlict
und beschlossen worden, so ist die Gefahr von
Machinationen bei weitem nicht so groß; denn erst-
lieh wird das Volk durch die Debatten, wenn sie in
Volks-Blättcrn treffend dargestellt werden, und Nach-
lässigkcmn, oder gar Treulosigkeiten bei den Pestbc-
amten, ihre Verbreitung in allen Gemeinden nicht
hindern, durch diese Debatten, sage ich, wird das
Volk belehrt; die Nothwendigkeit dieser Abänderun-
gcn wird ihm einleuchten; alle Theile der Ver-
fassung und was jeder zum Zwek des Staats, zur
Sicherheit der Reck,te der Bürger beiträgt, wird es,
so wie das ganze Wesen der neuen Regier; ngssonn,
kennen lernen: dies wird es veranlassen, Vcrglei-
chungcn über die alte und neue Ordnung der Din-
ge anmsîclleu ; die grössere Freiheit,, tw zwischen
oitgarchischcr Willkür, und rein demokratischer Zü-
gcbosi'.chc t da? glütlime Mittel hält; die Gleichheit
der Rechte, die Gleichheit in Vonhcilcn und Lasten,
dee ihm die repräsentative Voitsrcgiening gewählt

î und sichert, ag diese unverkennbaren Vortheile wird
es einsehen, schälen und lieben können, und so w rs
Gcmcinsinn, und Emhusiasmus für die neue Ord-
nting der Dinge erzeugt werden. Dann wird es kei-
uc Gefahr mehr haben, die Abschaffung des ie>6 act.
und gleich nachher die vcral redeten Veränderungen
ihm anzutragen; denn es wird ihren Werth nun
einsehen, und Immge wird nichts mehr über dassâ
vcrinögen. Zweitens, wenn das gesczgcdende Corps
sähe, daß durch die Debatten über die Constitutions-
Abänderungen gefährliche Bewegungen durch die Fein-
de der Republik veranlaßt^wcrden: so steht es ihm
frei, diesem gefährlichen Spiel des Partycigeisies so-

gleich ein Ende zu machen, dadurch daß es die Dis-
cußün üdcr diese Abänderungen auf einen weniger
gefährlichen Zeitpunkt verschiebt, und dann die in dcc

Constitution im Art. ros. so fcstgesezte Zeit abwariet.
Wenn ihr aber zezt schon beschließet, ihr werdet die Cou-
stttuNonsabänderungen vcr diesem Zeitpunkt dem Vol-
ke antragen, so hat die Iutrige em freies Feld; das

Volk erwartet diesen Antrag, u. ihr könnt ihn dann,
>e nach der Impulsion, nach dem grösseren Grate
seiner Ungeduld, und Erwartungen, die man ihm beipi-
brime» gewußt haben wird ; ihr durst dann diese» An-
trag nicht mehr auf ub : sti m m t e Zeit verschieben ;

iyr werdet von dem Sirom der Ju nge, der Besorg-
nissen hingerissen, oder unvermeidlich dürste »nur sol-

chcul Umstanden der volle Ausbruch einer Contrc-
revolution seyn.

Br. Senatoren, fahret daher mit der Discußion
über die ConstilMioiis-Abänderung mit ununtcrbroclst
ner u. so vieler Beschleunigung als es die Wichtig''
kcir des Gegenstandes, uno die Reife der Berathungen
die erforderlich sind es erlauben, fort und habet erst

nachher die Berathung, wie und wenn man dem

Volke die beschlossenen Verbcsserungen antragen wolle,

in dem Mvmenl dieses Amrags, werdet ihr nach Bc-

schastenhcit der Umstände, nach der grösseren Schik-
lichkcic dieses Antrags zur das Heil der Republik, de-

stimmen. Ich stimme daher auf Vertagung der Dsi-

cußion über den ivs Paragr.
Hoch: Lezterc Tage sagte ich nur < ein Theil

des helvetischen Volks, habe diese in â Sprachen ab-

gefaßte Constitution angenommen, niemand kannte

für gewiß ihren Verfasser.
Nun, wann Ihr B. S. diese, die vor -5 Iê

rcn keine Abänderung, laut rosy gestattet, beibehal-

ten wollt, oder Ihr behorchtet dadurch, gegen dem

Vow ein Hochverrat!) zu begehen, wenn Ihr dieieh

bevor dieser Zeit umändern wolltet; ja man spricht

von Bürger-Krieg und dergleichen.
Wie denket Ihr über die, welche die bekannt-

verbesserte Basiensche angenommen haben, befürcht»

man bey diesen keinen Bürgerkrieg, begeht man keine,»



'

Hoch: errath gegen dicfelàcn; ivenn man sich noch
lange mit den darin enthaltenen nachtheiligcn Folgen
herumschleppen will; ich frage Euch' Brgr. S. was
hat Ochs, bey unserm Zusammentritt iìi Arau un-
ter dem Fenster stehend prselamirt, ist uns dieser

abgelesen worden, und die in drey Sprachen,
als die allein gültige, ins Protocol! getragen worden?
ich verlange die Verlesung dieser Acten, und darnach
werde mich richten.

Verhält es sich aber nicht so, so stimme ich der

Minorität bev. Denn einmal muß dieser Knoten,
der allen ächt - und gutdenkendcn Hclveticrn ein Acr-
gernuß, aufgelöst werden; wenn wir uns und unsere

Mitbürger giükneh haben wollen, so haben wir keine

Zeit zu verlieren, wenu's uns Ernst ist, je cycndcr,
ie lieber dazu zu gelangen. Es ist nur tue Frage:
find wir frey und von' einem sonocramm Volke hie-
her gesezt oder mehr hangen wir von eurer andern
Nation constitué ions mässig ab? ich glaube nein. Ist
das richtig was sollen wir länger warten, und dem
Volk, dessen Wunsch es ist, eine bessere und nach
unsern Bedürfnissen angemessene Constitution zu crhal-
ten, bey der ersten Urversammlung vorzulegen, noch
vorenthalten zu wollen, das sey ferne von uns. Rein,
alle Forcht soll aus dem Herzen eines edien Heloctiec
und ivndcrheitlich, aus unserm Rathsjaal verbannt-
seyn, wen» wir uns nach dem Sinn unserer Allvor-
dem betragen wollen; den Rapport der Minorität ncy-
mc ich mit Ueberzeugung und mit Freuden an; ich
verlange aber, daß das Protocol! des Tages unseres
Zusammentritts, da die helvetische Unzertheilbarkeit
prselamirt wurde, möchte verlesen werden.

Augustlni findet, man werde keinen Hochvcr-
raty begehen, wenn man dem Volke das Recht giebt,
vor 6 Jahren «eine Verfassung verbessern zu können,
^v-er mo. Art. der Constitution ist ungültig, weil
er mcht freiwillig angenommen worden; —> aber
Hochverrath wäre es von uns, ohne Anfrage und
«Sanction des Volks Abänderungen der Constitution
wrziinchmcn. Man fürchtet die Bemühungen der
Uebelgepimten; er aber, frei geboren und allzeit frei
gewc,en, furchtet so was ganz und gar nicht; das
àettonuin hat Macht genug, jeder gefährlichen
Smvmung auf das Volk vorzubeugen. Eben die
voryauoncn Zeitumständc bewegen ihn, für die Mi-
normal zu stimmen; gerade darum, muß man dem
^s.r zc-geu, daß man im Ernst seine Verfassung
v.roel,ern wolle. — Laflechere's Vorschlag der Sus-
pmpon, l'i eben das, was auch die Minorität will.
' Wenn wir den m6. Art. nicht angreifen wollten,
'» waren wir jenem abergläubischen Volke gleich,
vas, .veil es in den ersten Reihen seine? Feinde nur
'°>che Thiere sah, die es für geheiligt hielt, die

»M'.de à-y nicht anzugreifen wagte. Nein, glük-

lich sey der Tag, an dem wir tas Wohl unft S

Volks um L Jahre werden vcrfrühcrt haben!
Barras: Wir sind alle überzeugt, daß das

Resultat un'rer gcgemvättigen Arbeiten, eine verbesserte
Vcrsassungsaktc seyn wird; daß das Volk sein ei-

gen Glük, sobald es solches kennt, auch wollen
wird. — Darum sollen wir unausgcsezt in unsern
Arbeiten fortfahren, um sie wo möglich den näch-
sien Urversammiungcn vorlegen zu können, zugleich
mit einer Auseinandersetzung unftcr Gesinnungen,
Absichten und dessen was'wir wirklich gethan haben.
Wir sind jezt einem Kinde gleich, das unter einem
seinem Giüke widerstreitenden Verbote (für uns
der 106. Art. seines Vaters steht; ein solches

Kind wird das Verbot nicht übcrtrettcn, aber dem
Vater dringende und gründliche Vorstellungen machen,
die von dein Varer gewiß auch werden erhört wer-
den. Ehe das Volk aber wciß, wozu es den

ras. Art. zurüknehmcn soll, wird es wenig begierig
seyn, ihn aufzuheben. — Er verlangt Zmükweisung
der Sache an die Commission.

Devesey stimmt mit der Majorität zur Vcr>
tagung; besonders weil dne Abänderungen jezt nicht
allen Urversammlungen können vorgelegt werden.

Meyer v. Arb. erwiedert, die Minorität wolle
keineswegs die Abänderungen nur einigen, sondern so-

bald es die Lage der Republik möglich macht, allen
Urversammlungen vorlegen.

Stapfer verlangt Rükweislmg beider Gutach-
ten an die Commission, damit sie sich zu einem
neuen vereinige.

Crauer widcrsczt sich dieser Rükweisung, in-
dem es unmöglich ist, daß die Commission sich vcr-
einige; er wenigstens kann nie von seiner Meinung
abweichen.

Die Fortsetzung der Discussion wird bis Montag
vertaget.

Der Beschluß, welcher das Arretö des Vollste-
hungsdirektorumis vom 22. Jul. welches
Bons erschafft, die für Entrichtung jede» Art von
Auflagen angenommen werden sollen, aufhebt, wirb
verlesen.

Crauer stimmt zur Annahme, indem das Dc-
rektorialarrctä einen Eingriff in die Gcsczgebung cut-
hält. Zäslin und Usteri sind gleicher Meinung.
— Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der dem Direktorium für das Justizministerium für
den Druk der Gesetze und die Unterhaltung der Gc-
fängnisse einen Credit von ro,aaa Franken eröffnet.

Der Beschluß wird verlesen, der die Gesetze vom
30. und 3l. Merz ikss, in Rüksicht der Errichtung
der Kriegsgerichte, und der Todesstrafe auf gegen-
revolution«-? Verbrechen und die Wcigerungffp.it der



Elite zn niarschiren, aufgebt und verordnet, alle

wegen solchen Verbrechen verhaftete Gefangene sollen
den Kamonsgerichtcn zur Beurtheilung überliefert
werden.

La flectiere verlangt eine Commission; er weiß

nicht, ob die Lage der Republik die gänzliche Ab-
schaffüna der Kriegsgerichte < auf weiche das Direk-
ton nn nicht anträgt erlaubt.

Die Commission wird beschlossen; sie soll am
Dienstag berichten und besteht aus den BB. Rahn,
Craner nnd Gen hard.

Der Beschluß wird verlesen, der die zu Robelaz
erwählte Mnnicipali.'ät bcidchält, auf eine neue

Bittschrift dieser Gemeinde hin-
U steri: Die ganze N eu heit dieser Bittschrift

besteht darin, daß sie ans dem Archive des grossen

Raths wieder neu hervorgezogen ist; denn es ist gc-
rade die nemlichc, über die in den ersten Tagen
des Monat Mai ein gleichartiger Beschluß abgc-

saßt und vom Senat verworfen ward; selbst die

damaligen Bezeichnungen der Tage, an denen sie

vor den Rätbcn schwebte, finden sich noch daraus.

Ob Be Resolution selbst verschieden von der ver-
wo-snen ist, weiß ich nicht; ich verlange Vcr-
Messung an eine Commi'non, die bis Montag berichte.

Die Commission wird beschlossen; sie besteht aus
den BB. häfelin, Vervldingen und Die-
î Är Beschluß, welcher den, B. Christ. Häuser
sein Begehren, die V. Barbara Binggcli hcurathen

z i dürfen, bcwilliat, wird verlesen.

llsteri: Die Resolution gewährt gar nicht was

der Bittsteller will; er bedarf, um die B. Barb.
Bingeli bevrathen zu dürfen, die Einwilligung die-

scr Bürgerin, und nicht die des grogen Raths;
aber lim keinen Verkündmigsschein aus dein Thur-
gau m bedürfen, bedarf er der lezien. Wir müssen

den Beschluß wegen fehlerhafter Abfassung verwerfen.

Mittel holzer g aubt, in Kraft der Constitution
bedürft der Bittsteller dcu Vcrkuudunqsschein aas
dem T Hurgau gar nicht; er verwirft dc» Beschluß.

Lütvi ». Lanan. behauptet, dec Pfarrer müsse

allerdings eine Dispense oder den Verkünd,mgssch.-in
haben ; er stimmt Usieri bei. Laflec!> e re findet den

Beftssusi in der Ordnung, nnd stimmt zur Annahme.
M e n e v ». Arau siimntt zur Annahme. Meyer

v. Äeb. ebenfalls.
Ruevv findet die Resolution comutut-ons-

und sieihcikswldriq, indem der grosse Rath keine

Initiative für das Hcyrathen hat. Zäslin stimmt

zur Annabme.
Der Beschluß wirb angenommen.

Am 28. Juli war k ine Sftzung in beiden Räthen.

5 ' -

Großer Rath, 29. July.
Präsident Marcacci.

Das Direktorium zeigt in einer Bothschaft an daß
die geforderten Papiere den Stadtsekcl von Solothurn
betreffend, schon an den großen Rath und dcßen
Comm ißion abgegeben worden seyen, und sich also
in dessen Archiv befinden missen.

Carrard. Es zeigt sich keine Spur in den Pro»
tokollen oder Registern von dicicn Papieren, ich be-

gehre Verwüstung dieser Bothschaft an die Commis-
sion um hierüber Nachsuchung zu machen. Dieser
Antrag wird angenommen.

Das Direktorium frägt in einer Bcthschaft ob die
Stelle eines Gemeindgiits - Verwalters ebenfalls wie
andere Staats-Aemter nicht ausgcschlagen werden
könne. ^

Carrard. Selbst der Beschluß der die Muni«
civalstellcn den Büraern anszwingcn wollte, ist vom
Senat verworfen worden, übcrdem sind Gemeindgi'i-
ter nicht Staatsgüter, und also ihre Besorgung kei-

ne Pflichr gegen den Staat, asso kann sie eben so

wenig zur Pflicht gemacht werden, als irgend eine
andere Privatgut - Verwaltung, indessen da eine

Commftnon vorhanden ist, so begehrt er Verweis» ig
an dieselbe. Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschast:

Das VollziehuiMdirektorillin der einen und un-
theilbaren helvetischen Republik an die ge-

setzgebenden Räthe.

Bürger Revrcsentantcnl
Der Zustand unserer Zeughäuser, welche sowohl

durch Fremde Eingriffe voriger Zeiten, als durch

eigene Dispositionen, die der Krieg nothwendig machn,

auf eine traurige Leere zurückgebracht sind, und hauch

sächlich die von mehrcr» Seiten eingegangene Nsch
richt, daß öfters verschiedene Kriegsgcräthe stss

es aus Eigennutz oder Bosheit — verkauft oder msi

andere Weise veräußert werden, bewegen das Dl«

rektorium, Sie Bürger Rcprcsentanten einznlatcii,
ein Gescz aufzustellen, kraft dessen alle Vcränßcrmft
und Ausfuhr von allen Waffen und Knegsmunitwm-
Arten verboten, und eine schwere Strafe sowohsch

gen jene ausgesprochen werde, welche sich solche V>'ra"ss

ftrimg oder Ausfuhr erlauben, als auch gegen >e»ft

die dieselbe ans irgend eine Art begünstige».
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Dircklorlunw.
Laharpe.

Im Namen des Direktoriums der Genenahektttar

Mou sson.

(Die Fortsetzung folgt.)
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